Allgemeine Betriebsanweisung des Dezernates   - Bau und Technik – 
für den Einsatz von Fremdfirmen 
1)
Ihre Ansprechpartner entnehmen sie unserem Auftragsschreiben. 
2)
Verhalten auf dem Gelände des Universitätsklinikum Essen


Es gilt die Straßenverkehrsordnung. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit auf dem Ge-

lände beträgt 10 km/h. Klinikinterne Versorgungsfahrzeuge haben grundsätzlich Vorfahrt. 
Der Beschilderung auf dem Klinikgelände ist unbedingt Folge zu leisten.
3)
Aufnahme der Tätigkeit

Die Tätigkeit darf erst aufgenommen werden, wenn Ihr technischer Ansprechpartner sie in  
das Arbeitsumfeld eingewiesen hat und die eventuell vorhandenen betriebsbedingten Gefähr-

dungspotentiale geklärt sind. Neben den erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen ge-
mäß den einschlägigen gesetzl. Vorschriften sind eventuell erforderliche zusätzliche Schutz-
maßnahmen nach Vorgabe des techn. Ansprechpartners und/oder des jeweiligen Bereichs-
verantwortlichen zu beachten. Tragen Sie Sorge dafür, dass alle nötigen Vorkehrungen zur
Beachtung und Einhaltung eines sicheren Arbeitsablaufes getroffen sind und die erforderlich-
en Schutzausrüstungen für ihre Mitarbeiter vorhanden sind und benutzt werden. Stellen Sie 
sicher, dass ihre Mitarbeiter sich vor Arbeitsaufnahme über den Standort des nächsten Feu-
erlöschers und Telefons (Notruf 0-112 / Techn. Leitwarte 4310) sowie über die Flucht- und
Rettungswege informieren und nur die Betriebsteile aufsuchen, die zur Verrichtung der be-
auftragten Tätigkeiten erforderlich sind.
4)
Für Arbeiten mit Feuergefährdung, Staubentwicklung oder Freisetzung von Gasen und 
Dämpfen ist das vorgegebene Feuererlaubnisscheinverfahren in Rücksprache mit ihren 
Ansprechpartner einzuleiten. 
Durch Nichteinhaltung entstehende Kosten sind vom Auftragnehmer zu tragen.
5)
Tiefbauarbeiten sowie Betonbohr- und Sägearbeiten hat sich der Auftragnehmer vor Arbeits-

aufnahme im vorgegebenen Verfahren genehmigen zu lassen.
6)
Die Hygienevorschriften des Universitätsklinikums Essen sind einzuhalten.
7)
 Beendigung der Tätigkeiten

- Der Arbeitsplatz ist vom Auftragnehmer sauber zu verlassen.

- Für die restlose und ordnungsgemäße Entsorgung ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Arbeitsaufnahme und Arbeitsende sind mit dem Ihnen benannten Ansprechpartner abzu-

stimmen.
8)
Einrichtungen und Arbeitsmittel des Auftraggebers dürfen durch den Auftragnehmer nur nach 
Genehmigung und Einweisung benutzt werden.
Die Einhaltung dieser Betriebsanweisung ist Auftragsbestandteil.
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